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Errichtung eines 
Wirtschaftswegeverbandes

- Sachstandsbericht

• Was ist eigentlich ein Wirtschaftsweg?

• - wie sieht er aus?
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• Was ist eigentlich ein Wirtschaftsweg?

• - wie sieht er aus?

• - welche Funktion hat er?
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• Was ist eigentlich ein Wirtschaftsweg?

• - wie sieht er aus?

• - welche Funktion hat er?

• - wie wird er finanziert?

Straßenbaulastträger (Gemeinde)

- hat die Straße/den Weg herzustellen

- hat die Straße/den Weg zu unterhalten

- hat die Straße/den Weg verkehrssicher zu betreiben
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Veranschlagung im Haushalt:

- Ausgabeseite

Herstellung Investition

Unterhaltung Aufwand

Abschreibung Aufwand

- Einnahmeseite

Herstellung Beiträge

Unterhaltung -----

Abschreibung Auflösen

Beiträge:

Kommunalabgabengesetz Nordrheinwestfalen (KAG)

§ 8 Abs. 1

Die Gemeinden und Gemeindeverbände können Beiträge erheben. Bei 

den dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen 

sollen Beiträge erhoben werden, soweit nicht das Baugesetzbuch 

anzuwenden ist. 

§ 8 Abs. 6

Die Beiträge sind nach den Vorteilen zu bemessen. 
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§ 2: 

Vorbehaltlich abweichender Regelung durch Landesrecht können Aufgaben 

des Verbands sein:

…

3. Herstellung und Unterhaltung von ländlichen Wegen und Straßen

…

Wasserverbandsgesetz (WVG):

Rechtsgutachten:
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Rechtsgutachten:

Rechtsgutachten:
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Rechtsgutachten:

Verbandsbeiträge:

Metelen (Satzungsentwurf)

- Die Gemeinde trägt pro Jahr

- 40% der Investitionssumme für Erneuerung und Verbesserung von 

Wirtschaftswegen, max. 60.000 €

- Für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen max. 15.000 €

- Die anderen Beitragspflichtigen tragen pro Jahr

- 26 € pro Hektar Fläche
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Verbandsbeiträge:

Gescher (Satzungsentwurf)

- Die Stadt trägt pro Jahr

- 50 % der Investitionssumme für Erneuerung und Verbesserung von 

Wirtschaftswegen, max. 100.000 €

- Für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen mind. 40.000 €

- Die anderen Beitragspflichtigen tragen pro Jahr

- 10 bis 30 € Grundbeitrag

- zzgl. Flächenbeitrag, der jährlich festgesetzt wird

• Was ist eigentlich ein Wirtschaftsweg?

• - wie sieht er aus?

• - welche Funktion hat er?

• - wie wird er finanziert?
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Fazit:

- Es ist zu definieren, welche Bestandteile eines Wirtschaftsweges von 

einem Verband herzustellen, zu unterhalten und gfls. rückzubauen sind.

- Es ist zu definieren, welche Wege und/oder Wegeabschnitte in den 

Aufgabenbereich eines Verbandes fallen.

- Es ist zu definieren, wie die Vorteile der Verbandsmitglieder sich auf die 

Beitragshöhe auswirken.

Fazit:

- Da die Finanzierung der Aufgaben eines Wegebau- und –unterhaltungs-

verbandes über Mitgliedsbeiträge sichergestellt wird, und da innerhalb des 

Verbandsgebietes alle Flächeneigentümer, die einen Vorteil von der 

Tätigkeit des Verbandes haben, Mitglied im Verband sein müssen, sollten 

möglichst alle Flächeneigentümer an der Errichtung des Verbandes 

Interesse haben. 
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Fazit:

- Ein politischer Beschluss zum weiteren Vorgehen ist erst notwendig, 

wenn die Bereitschaft der Flächeneigentümer zur Mitgliedschaft im 

Verband gegeben ist.

Beschlussvorschlag:

Der Sachstandsbericht wird zur Kenntnis genommen.


